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Bei den TIhemen, die der (Gemeinsamen Synode (1971-1975) der Bıstümer In der
Bundesrepublik Deutschlan ZUF Beratung vorgeschlagen wurden, tauchte Immer
wieder auch das Stichwort „Kirchenkonzerte‘“ auf. Es mehrten sıch Aamlıch In den
G0er Jahren die Angebote VO.  - Konzertagenturen die Pfarreien, In den Kır-
chenräumen günstıgen Bedingungen musikalische Veranstaltungen durchzufüh-
HE, deren künstlerisch oft durchaus anspruchsvolles Programm jedoch überwie-
gend Ooder fast ausschließlic Werke vorsah, die weder der Iiturgischen noch der geiSt-
lichen oder religiösen Musık zuzurechnen In manchen Fällen konnte nNan
den INArUcC. gewinnen, die INnNe oder andere „religiöse‘“ Programmnummer sel
nıcht mehr als ein l) die Benutzung des Kırchenraumes rechtfertigen. Die
Vorschläge für Ine Stellungnahme der Synode ließhen ECULLLC. erkennen, daß nıicht IM
mindesten beabsichtigt WF, dıe traditionellen außerliturgischen Konzerte mut golles-
dienstlicher Musık oder Sar kirchenmustikalische Feıern und Andachten abzuschaf-
fen; andererseits ber auch Wr die Überzeugung erkennen, daß der Kirchenraum
nıcht einfach für Jjede Art musikalischer Darbietungen Z Verfügung gestellt werden
kann.

Schwierigkeiten hereitete dıe Entscheidung, ob IM konkreten Fall ein hestimmtes Pro-
d als nıcht In den Kırchenraum passend Ooder als Zulässig bezeichnen sel
Die Synode hat seinerzeıt davon abgesehen, InNe eigene Stellungnahme abzugeben.
Angesichts der Tatsache, daß „die Lage In den verschiedenen Gebieten unterschied-
l hu sel, empfahl SIE den Liturgischen Kommissionen der Bıstümer, entsprechende
Rıchtlinien erarbeiten. afur OS SIE Wel Grenzlinten, die In ihrer allgemeinen
Richtigkeit WAdar kaum Widerspruch herausfordern konnten, praktisch aber auch
nıcht viel weıter führten Es Ser davon auszugehen stellt der eSCHALU, (rottesdienst

fest daß nıcht „Jedes beliebige Konzert IM Kırchenraum Platze LSt, aber
auch nıicht jedes Konzert In der Kırche gottesdienstlichen Charakter haben muß  C
Dıie zahlreichen Diözesanstellungnahmen, dıie seılt 1975 erschienen sind, unterscheli-
den sıch In einzelnen Fragen bezüglich der Zulässigkeit der UWDlichen Zeichen
des Dankes (Beifall) IN der Kırche stiımmen aber IM wesentlichen darın überein,
daß SIE die Unterscheidung zwischen „weltlichen‘‘ Un „religiösen‘ Konzerten auf-
rechtzuerhalten versuchen Un dementsprechend die Zulässigkeit bejahen oder ah-
lIehnen
Das LST auch INeE Grundlinie der VO.  \ der Gottesdienstkongregation Unfter dem Datum
des Tl 1987 veröffentlichten Stellungnahme „Kirchenkonzerten“, für die zu.
Bedauern der Kongregation hei der Pressekonferenz kein deutscher ext vorlag; ein
olcher stand auch den Vorsitzenden der Liturgiekomissionen des Sprachgebietes
oder den Sekretariaten nıcht ZUr Verfügung, weshalb alsbaldige Nachfragen zunächst
nicht beantwortet werden konnten. Das Fehlen einer deutschen Fassung MNAasS viel-

Mıt freundlicher Genehmigung der Redaktion GOTTESDIENST übernehmen Wır ler einen
Kommentar des Leiters des Liturgischen Instituts INn Irıer, Professor DDr. Heinrich Ren-
NINZS, ZUF Erklärung der Gottesdienstkongregation ber „Konzerte In ırchen‘‘ AUS „Got-
tescdienst‘“, Heft I, [9855, DG
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leicht darauf schließen lassen, daß dıie römische Stellungznahme nıcht erstlich für das
deutsche Sprachgebiet, sondern für andere Länder gedacht Wr und als ıllkommene
Klarstellung werden darf.

Krıterien fÜr dıie Bischofskonferenzen un iıschöfe
Der unterschiedlichen Sıtuation In der Weltkirche iırd die Stellungnahme muit INSLE-
samıl Nummern adurch gerecht, daß SIe mMmenrfac. ausdrücklich hervorhebt, An-
haltspunkte für die Interpretation der Bestimmungen des Kirchenrechtes geben
(Nr. 5 und die einzelnen ischöfe hei den pastoralen Entscheidungen unterstutzen

wollen, die diese selbst treffen en (Nr. 4; I0) Das Dokument der Kongre-
gatıon trifft keine UcCcn Regelungen, dıie über die Öpfe der Oberhirten der Teilkir-
hen sıch direkt die Pfarrer oder Konzertagenturen wenden würden. echt-
liche Grundlagen sınd die Bestimmungen des kırchlichen (resetzhuches In den

I210, D13 Un W Der Charakter des Dokumentes als Mitteilung VOo  \ Besorg-
AISSEN und Empfehlungen SOWILE Anregungz zuU. Erfahrungsaustausch zwıischen den
Teilkirchen geht uch daraus hervor, daß INeEe hesondere Billigung des Papstes und
ein Auftrag AT Publikation WILeE hei höherrangigen Verlautbarungen FecC:  ıcher Di-
Mension nıcht erwähnt wırd. Das Dokument entspricht insofern In elwWAa den FYLe-
fen, dıie IM Zuge der nachkonziliaren Erneuerung und In Anwendung eINES
kurtialen 1LS Vo.  S Consilium UN der Kongregation hei verschiedenen Gelegenheiten

dıie Vorsitzenden der Bischofskonferenzen BZW. der nationalen Iiturgischen Kom-
MILSSLONEN gerichtet wurden.

Förderung VO  - USL Un Gesang
ntgegen verschiedenen Vermutungen wAare INe völlige Verkennung der Verlautba-
FUÜHS der Gottesdienstkongregation, INn ihr INne „musikfeindliche Mafia“ erk
sehen. Dıe Bedeutung des Gesangs UN: der Musık In der Liturgie wırd anerkannt
(Nr. 6) einschlägige Außerungen der Liturgiekonstitution des Konzıils und der In
wichtigen Teılen nach WIeE VOr höchst aktuellen Instruktion „Musıcam Sacram“ VOoO  a
7196 7/ werden zıtiert. Ausdrückl®@i el In Nr. HE die Anordnungen dürfen „nicht
als mangelndes Interesse für die Kunst der Musiık aufgefaßt werden‘“.

Die In der Liturgiekonstitution In Art D0O emphatisch formulterte AUussage ZUFr litur-
gischen Funktion der rge wırd In Nr. der Verlautbarung wieder ein wenlig
phatisc ausgeglichen. Daß „früher die rzZe dıie aktıve Beteiligung der Gläubigen
ersetzte“,  GD vereinfacht doch wohl sehr stark einen wenigstens IN verschiedenen Teıl-
ırchen unterschiedlichen Sachverha Die Beschränkung der rZe: auf die Beglei-
[UNZ des Gesangs IN der Bufzeit, IM Advent NAC: Grundordnung des Kirchenjahres
Nr. doch Ine „Zeıit hingebender und freudiger Erwartung‘“) Un hei der Totenlitur-
gz1e spiegelt einen hbestimmten Strang der Tradıition wider, der weltweıit wohl kaum auf-
rechterhalten werden kann.
el ırd auch klar ausgesprochen, daß musikalıische Kompositionen uu der
Vergangenheit 21Ot, die nach der Liturgiereform nıcht mehr oder U  — noch selten Ver-
wendung finden können (Nr. 6) Gerade für SIC hieten außerliturgische Konzerte INnNe
Chance der zeitgenössischen Vermittliung. Danß Gesang und Musık In den Kırchen-
rüäumen auch außerhaltb des (Gottesdienstes wichtige Instrumente und Formen der Ver-
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kündigung und Glaubensstärkung eın können, ırd IN Nr hervorgehoben. Diese
kiırchenmusikalischen Veranstaltungen sınd beispielsweise geeıgnet, 39 auf die wich-
ıgen Iiturgischen Feste einzustımmen oder Ihnen uch außerhalb des Gottesdienstes
größhere Festlichkeit verleihen; den hesonderen Charakter der verschiedenen E
turgischen Feiten unterstreichen; In den Kırchen INEe Atmosphäre der CAON-
heıt UN: Bbesinnung schaffen, die auch hei den der Kirche Fernstehenden die Hın-
nNeIZUNZ geistlichen Dıingen fördert. 4

Vereinbar un unvereinbar
Dire Stellungznahme stutzt sıch hei der HC nach Krıterien für Konzerte, die nicht IM
Kırchenraum stattfinden dürfen, auf V ‚An einem eiligen ()rt darf nur das
gelassen werden, WAS der Ausübung Oder Förderung VO.  - Gottesdienst, Frömmigkeit
Un Gottesverehrung dient, Un LST das verboten, WadSs mML der Heiligkeit des ()rtes
vereinbar Ist.

Diesen Grundsatz einzuschärfen LST ein nliegen der Stellungnahme, das alle Unter-
SIUtzZUNg verdient. Die Schwierigkeit einer praktikablen ZUF Unterscheidung LSt
reLliC nıicht verkennen. Dıie Aufzählung verschiedener, sıch ergänzender und
ausschliehender Gesichtspunkte In Nr. Läßt den Kern des FTODLIeEeMS erkennen. „„AUS
der ursprünglichen Bestimmung und dem In der Werke MUß hervorgehen, daß
SZEe religiös Sind. VYELULC. Ist die Tatsache, dafß eın erk zunächst nıcht für den reli-
gzLöÖsen EeDFrAUC. komponitert wurde, sondern für bestimmte profane Gelegenheiten,
schon entscheidend für INeE Verbannung UUS dem Kirchenraum? Andererseits ırd
auch Werke geben, die religLiöse Texte Ooder ur hiblische Vorgänge verwenden, ohne
daß hre Darbietung IM Kirchenraum INn jedem Fall als mi1ıt der Wuürde des Raumes
vereinbar hezeichnet werden köÖönnte. Bei der Nennung der Kriterien sollte INÄ.  - viel-
leicht noch die allgemeine Intention der Veranstalter INn Betracht ziehen, dıe ergan-
zend ZUFr Bewertung der einzelnen Programmpunkte hinzuträte. Fıne VO  _ kıirchli-
chen Institutionen organısıierte Reıse eINES Sängerchores A Indonesien muit
dem ZWEI, musikalische Inkulturationsversuche vorzustellen, verdient gewl INEe
dere Beurteilung als ein ein kommerzielles Unternehmen mut exotischen USL  Ar-
bietungen.

Zuständigkeit für die Zulassung
In den deutschen Richtlinien ırd In der ege: dıie Entscheidung über die Veranstal-
LUNZ dieser Konzerte IM Kiıirchenraum dem Rector ecclesiae überlassen, der sich mut
dem Örtlichen hzw. regional zuständigen Kirchenmusiker beraten hat Im Zwel-
eista LSt die Entscheidung des Ortsbischofs einzuholen. Diese egelung dürfte sıich
ewährt en Sıe kann durchaus uch In den Diözesanbestimmungen beibehalten
werden, da die VO  \ der Verlautbarung der Kongregation vorgeschlagene Genehmi-
SUNS UNC. den Ortsordinarius den Punkten gehört, die Vo  _ diesem selbst näher
hbestimmt werden können (Nr. I0) Die Existenz vieler, achlic qualifizierter
hauptamtlicher Kırchenmusiker In den Pfarreien und Dekanaten, WIiEe SZE In vielen
Teılen des deutschen Sprachgebietes üblich LST, stellt INe hesondere Sıtuation INNer-
halb der Weltkirche dar. Die Kompetenz dieser Kirchenmusiker sollte In Anspruch
S  FUMN und INE Antragsflut hei den Generalvikariaten und Ordinariaten vermle-
den werden.
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Eintrıtt rei
Auch dıie Frage der Aufbringung der Kosten hei den Konzerten ıst Vo.  - Rom nicht ent-
schieden (Nr. [0), sondern gehört den Punkten, dıie Vo Ortsordinarius näaher he-
stiımmt werden können. Der Einsatz der Kongregation für den „freien Entrıitt‘“ VET-

dient Respekt UN Beachtung. Wenn kırchenmusikalische Konzerte der Vertiefung
des auDens und der Evangelisierung dienen sollen demnach geistliche Vorgänge
sind MUSSEN SZE unabhängig VonNn einem Eintrittspreis en Interessenten ZugANng-
iıch eın In diesem Punkt der Stellungnahme meıınt MMNMAan das persönliche Eng2age-
menl des Präfekten der Gottesdienstkongregation, ArdınaAugustin Mayer, SDU-
FEN, dem als Ordensmann finanztell erkaufte Privilegien IM Kırchenraum hesonders
widerstreben. Der Appell die Musiker, auch ihrerseits die Konzerte als 1enst
Glauben verstehen und nıcht erstlich als ıllkommene Verdienstmöglichkeit, [iegt
auf dieser [ ınıe. Dapß entstehende Unkosten Un ustagen gedeckt werden MUSSEN,
soll damlut selhbstverständlich nıcht verkannt werden. Es hleiht In jedem Fall die Mög-
IC  el eINeES freiwilligen Unkostenbeitrags In Form einer Spende; die Erfahrung
zeıgt, daß hei sachgerechter Information dazu hei den Teilnehmern durchaus die Be-
reitschaft zur finanztellen Beteiligung esteht. uperdem läft die Kongregation Of-
fen, daß In hestimmten Sıtuationen Vo Bischof auch INnNe rhebung eINES ANSEMES-

Beıtrages gestalttel werden könnte, IWG UNFC. den Verkauf Von Programmen
Oder Fintrittskarten außerhaltb des liturgischen Raumes (Z IM Vorverkauf). Wenn
einigen offensichtlich etiwWas übereilten Außerungen ohne CHUUC Kenntnts des Tex-
fes der INAFUC.: erweckt wurde, die Neue römische Verlautbarung gefährde dıie Kır-
chenkonzerte mit ihrer angeblichen Forderung nach völligem Verzicht auf INnNe finan-
7ielle Beteiligung der Besucher, Wr das wohl ein Fehlalarm Beıl qualitativ überzeu-
genden Konzerten werden die Besucher In UNSECrem Bereich Immer hereit SEeIN, iıhren
Beitrag leisten; obligatorische Eintrıttspreise, verbunden miıt kümmerlichen Dar-
bietungen, werden ein Argernis leiben
Die Stellungnahme schlie, mMuit einem 1la AUS der Botschaft des /weıten Vatikanıi-
schen Konzils die Künstler (& [965): „Weigert uch nıicht, uUuer Talent IN den
Dienst der göttlichen Wahrheit stellen! Die Welt, In der WIF eben, hbraucht das
Schöne, nıcht der Verzweiflung anheimzufallen.
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